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 Veröffentlicht am 20.09.1999

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

VStG §24;

VStG §25 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3;

Rechtssatz

Der Verfahrensgrundsatz, dass die Behörde von Amts wegen vorzugehen hat (§ 24 VStG iVm § 39 Abs 2 AVG, § 25 Abs 1

VStG), befreit die Partei nicht von ihrer Verp<ichtung, zur Ermittlung des maßgeblichen Sachverhaltes beizutragen,

wobei diese Mitwirkungsp<icht auch den Beschuldigten im Verwaltungsstrafverfahren tri?t. Die Mitwirkungsp<icht hat

insb dort Bedeutung, wo ein Sachverhalt nur im Zusammenwirken mit der Partei geklärt werden kann, und erfordert

es, dass der Beschuldigte seine Verantwortung nicht darauf beschränken kann, die ihm zur Kenntnis gelangten

Erhebungsergebnisse für unrichtig zu erklären, ohne diesen ebenso konkrete Behauptungen entgegenzusetzen und

entsprechende Beweise anzubieten. So löst etwa das bloße globale Bestreiten des Beschuldigten, ohne nähere

Konkretisierung und Stellung von Beweisanträgen, in einem durch eine Meldung eines Sicherheitswachebeamten

eingeleiteten Verfahren keine weitere Ermittlungsp<icht aus. Unterlässt der Beschuldigte die gebotene Mitwirkung im

Verwaltungsstrafverfahren, so bedeutet es keinen Verfahrensmangel, wenn die Behörde von Amts wegen keine

weiteren Erhebungen durchführt.
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